
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/10/1 12Os124/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1974

Norm

StGB §222 Abs1

Rechtssatz

Das Auslegen von Tellereisen, noch dazu in Kenntnis, daß dies gesetzlich verboten ist, kann, wenn sich ein Tier im

Eisen fängt und erst nach qualvollem Leiden befreit werden kann, als Vorsatzdelikt durchaus den Tatbestand des § 524

Abs 1 StGB (in Hinkunft § 222 Abs 1 StGB) verwirklichen.

Entscheidungstexte

12 Os 124/74
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